
mal umgekehrt: Lehrer fragen Eltern
Beitrag von „Forsch“ vom 22. Mai 2005 18:19

Hausaufgaben dürfen per Erlass nicht bewertet werden, weil, wie bereits richtig gesagt,
irgendwer die Arbeit geleistet haben könnte.

Allerdings ist es durchaus erlaubt, abzufragen, ob der Inhalt der Hausaufgaben verstanden
wurde, und dieses Ergebnis dann zu bewerten.

Gruß, Forsch

PS: Gemeint mit den Aufgaben der Eltern ist nicht das Erarbeiten der HA, sondern die Kontrolle,
ob überhaupt was gemacht wurde.
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